
Fachbereich Bürgerservice und Ordnungsamt 1

Evaluierung des Projektes
Magdeburger Stadtwache

(Polizei/Sicherheitsbehörde)

Fehlschläge als Fundament
für einen langfristigen Erfolg?

Gerd vom Baur
Leiter Ordnungsamtlicher Außendienst

Landeshauptstadt Magdeburg



2



3



Eröffnung   = 20.05.2019

Jährliche Mietkosten = 9.840 €
16 Arbeitsstunden pro Woche

Neustadtladen
2 Jahre und 7 Monate 

121 Tage erreichbar = Besucher*innen Ø 1,5 pro Tag

Montag – Donnerstag / 14:00 – 18:00 Uhr

Schließung = 31.12.2021

ab 04.11.2019 Montag u. Dienstag / 14:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch u. Donnerstag telefonische 
Kontaktaufnahme möglich / 
auch Quartiersmanagement ansprechbar

20.05. - 31.12.2019

Im März 2020 musste das Büro wegen Corona geschlossen werden. Anwohner wurden mittels Aushang darauf hingewiesen, 
dass telefonisch Sprechtermine vereinbart werden können. Genutzt wurde diese Option in keinem Fall.

Im Juli 2020 konnte das Büro wieder für Besucher*innen geöffnet werden. Bis Mitte November nahmen 19 Personen (einige 
mehrfach) persönlich Kontakt auf. Vom 16.11.2020 bis Jahresende sprach niemand mehr im Neustadtladen vor.

In der Silvesternacht 2020 wurde die Fensterfront des Büros durch unbekannte Täter mittels Steinwürfen zerstört. 
Die Wiederherstellung mit neuer Verglasung und Beschriftung verursachte Kosten in Höhe von ca. 2.100 Euro.

Im Jahr 2021 erfolgten insgesamt sechs persönliche Kontaktaufnahmen. Wenn das Büro nicht besetzen werden konnte, 
wurden Hinweiszettel mit telefonischer Erreichbarkeit und der Option auf Hinweis im Quartiersmanagement hinterlassen. 
Diese Möglichkeit wurde auch in 2021 nicht wahrgenommen.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Verfahren OA 28 36 55 52 (ca. 330 m³) 81 (ca. 180 m³) 50 (ca. 140 m³) 74 (ca. 150 m³)
Verfahren UA 7 15 38 26 (ca.   70 m³) 53 (ca.   80 m³) 9 (ca.   20 m³) 7 (ca.   20 m³)
SAB (ca. 400 m³) (ca. 190 m³) (ca.  50 m³) (ca. 80 m³)
Gesamt 35 51 93 65 / ca. 720 m³ 134 / ca. 450 m³ 59 / ca. 210 m³ 81 / ca. 210 m³

Allgemeine Beschwerden und Lärmbeschwerden
2017 =   24
2018 =   27 
2019 = 135 (davon 119 über Neustadtladen)
2020 =   48 (davon   32 über Neustadtladen)
2021 =     9 (davon keine über Neustadtladen)
Die Lärmbeschwerden beziehen sich nicht nur auf rumänische Störer.
Die Beschwerdeführer berichten häufig pauschal über vergangenen Lärm.

Fahrzeuge entfernt (abgemeldet, Sicherstellung) 
2017 = 32 
2018 = 23 
2019 = 27 
2020 =   8 
2021 =   2

Wohngebiet Moritzplatz
Das Quartier befindet sich zwischen Mittagstraße, Lübecker Str., 
Hundisburger Str. und Magdeburger Ring, es umfasst 16 Straßen.

Abfallablagerungen
Das Ordnungsamt registriert bei den täglichen Streifen Sperrmüllablagerungen im öffentlichen Verkehrsraum und 
meldet diese an den Abfallwirtschaftsbetrieb. Ist der Abfallwirtschaftsbetrieb im Auftrag des Ordnungs- oder Umweltamtes 
im Wohnbereich unterwegs und stellt er selbständig Sperrmüll im öffentlichen Raum fest, wird dieser sofort beräumt.

Gesamtlänge 
der Straßen 4.635m

Ankerstraße 231m

Siedlerweg 167m

Colbitzer Straße 154m
Umfassungsstra
ße 945m
Umfassungswe
g 253m

Moritzplatz 169m

Moritzstraße 228m

Abendstraße 200m

Ritterstraße 236m

Kurze Straße 124m
Wedringer
Straße 237m

Wolmirstedter
Straße 354m

Haldensleber 
Straße 642m

Grünstraße 279m

Neuenhofer 
Straße 211m
Charlottenstraß
e 205m

11 m³ 3,4 m³ 3,6 m³
2,6 m³
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Schwerpunkt
Bereich zwischen Umfassungsweg 1 - 4 und 5 - 8

Umfassungsweg 1 - 4 
2017 = 180 Personen
2019 =   93 Personen
2021 =   52 Personen 

(davon 36 rumänisch)
(davon 18 Kinder)

2022 = 3 Eingänge bauaufsichtlich
gesperrt

2023 = Komplett leergezogen

Umfassungsweg 5 - 8 
30.06.2019
54 überwiegend deutsche Personen, 
davon sind 14 Personen 2018/19 
dorthin gezogen

31.03.2021
59 Personen, davon 45 deutsch
vor 2000     = 15 Personen (1968 – 1999)

2001 – 15   =   2 Personen
2016/17      = 12 Personen
2018/19      = 14 Personen
2020/21/22 = 16 Personen

Spätshop/Kiosk – Lübecker Straße
Höhe Nicolaiplatz  
1 Spätshop und 1 Kiosk
2021 = über 40 Kontrollen in den Abend-
und Nachtstunden auch gemeinsam mit der 
Polizei und in zivil. 
Alkohol wurde konsumiert, diese Personen 
waren über 18 Jahre alt.

2020/2021 erfolgten Testkäufe.
2020 wurde einer 15-jährigen Schülerin 
eine Flasche Bier verkauft, deshalb Bußgeld. 
2021 wurden keine Verstöße festgestellt. 
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Ab 01.10.23  
Regelbetrieb

Das Projekt Stadtwache
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Stadtwache
1 TL, 5 GrL, 30 EVB 

2018
Streifendienst

1 TL + 2 GrL + 16 EVB

06.00 – 20.00 Uhr
Regionalbereichsbeamte

20.00 – 02.00 Uhr
Reviereinsatzdienst
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2 0 1 9

Montag – Samstag 
06.00 – 22./23.00 Uhr

mit Polizei bis 02.00 Uhr

Sonntag
11.30 – 20.00 Uhr



Stand: 01.09.2023

Team 32.11
Koordinierung

1 TL +  8 Dienstkräfte

Team 32.12
Bezirksdienst

1 TL + 35 Dienstkräfte
(davon 7 Ermittler 8h/Woche)

Team 32.13
Verkehrs-

überwachung
1 TL + 33 Dienstkräfte

123 Dienstkräfte : (111 VBE) davon 104 Uniformträger

25 Fahrzeuge   : 1 LKW-Pritsche, 1 Geländewagen,  5 blau-weiße Gruppenkraftwagen (Busse), 
9 blau-weiße Streifenwagen, 9 zivile PKW, 3 Fahrräder, 4 E-Bikes

Ausrüstung         : u.a. Reizstoffe (Pfefferspray – TW 100 u. Tierabwehrprotecor JPX 2 ab 03/21), 
Teleskop-Mehrzweckstock EKA (z.Zt. nicht), Handfessel, stich- u. schussfeste 
Schutzweste; (schnittfeste) Handschuhe, Taschenlampe, Hundefangschlinge, 
Biss-Schutz, Schutzschild, Handsprechfunkgerät, Fotoapparat, mobile Datenerfassung

Team 32.14
Spezialdienst

1 TL + 9 Dienstkräfte
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FD 32.1
Ordnungsamtlicher

Außendienst
1 FDL + 1 VVB

Team 32.15
Stadtwache

1 TL + 35 Dienstkräfte

Kommunaler 
Vollzugsdienst
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Volksstimme 31.07.2022
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Zusammenfassender Bericht zur Evaluation (07.06.203) - Auszug

Die in der Praxis umgesetzten Maßnahmen wurden für den Zeitraum vom 01.09.2019 bis 
31.12.2022 umfangreich statistisch ausgewertet und fachlich bewertet. 
Anhand der Auswertung konnte nachgewiesen werden, dass die Ziele 

1. tagsüber Präsenzdienste in den Stadtteilen bis 18:00 Uhr (Fußstreifen, 
Mobile Wachen und Pedelec-Streifen) sowie 

2. geplante Groß- und Sondereinsätze (z.B. Hundesteuerkontrollen, Letzter
Schultag, Maßnahmen in Asylbewerberunterkünften, Shisha-Bars) 

verwirklicht und sehr gut praktisch umgesetzt wurden.

Das Ziel

3. regelmäßige nächtliche Präsenzdienste an problematischen Orten und in
Wohngebieten bis 02:00 Uhr konnte nicht in der beabsichtigten Intensität
realisiert werden. Dafür war insbesondere in den Jahren 2022 u. 2023 das
notwendige Personal bei Polizei und OA nicht vorhanden. 
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Bei den gemeinsamen Kompetenzen sind noch abschließende Entscheidungen 
der Landesverwaltung erforderlich. Hierbei geht es insbesondere um nicht 
vorhandene Befugnisse der Verwaltungsvollzugsbeamten: z.B.

• Schlagstock und polizeiliches Pfefferspray, 

• Befugnis nach § 20 Abs. 4 SOG LSA (Festhalten bei Identitätsfeststellung), 

• Allgemeine Bestellung zum Verwaltungsvollzugsbeamten, 

• Sonder- und Wegerechte nach der StVO - Blaulicht.

 Die Stadtwache wird sowohl bei der Bevölkerung als auch von den daran 
beteiligten Dienstkräften überwiegend positiv beurteilt.

 Aus sicherheitsbehördlicher Sicht kann auch ein 24/7 Schichtdienst vorbereitet 
werden, wenn weiteres Personal eingestellt und ausgebildet sowie die 
rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst wurden.
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 Grundsätzlich wird festgestellt, dass in Sachsen-Anhalt weiterhin die 
Frage nicht geklärt ist, wie die Landesverwaltung eine moderne und 
zeitgemäße Bewältigung der sicherheitsbehördlichen Aufgaben in einer 
kreisfreien Stadt ermöglichen will?

 Für die Einrichtung und den Betrieb eines Kommunalen Vollzugsdienstes 
ist nicht nur die Integrierung in die Ziele der Kommune oder der Polizei 
notwendig, sondern auch des Landes. Zumal es sich hier um 
Landesaufgaben handelt, welche der Kommune übertragen wurden.

 Die fehlende Strategie des Landes erschwert die Zusammenarbeit im 
Rahmen der Stadtwache. Aus Sicht der Verwaltung ist es dringend 
erforderlich, dass die in der Evaluation genannte Findungs- oder 
Übergangsphase im Jahr 2023 genutzt wird, die gemeinsamen 
Kompetenzen zu klären.
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